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1 EINLEITUNG 

1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

1.a.1 Angaben zum Standort 

Der Bebauungsplan Nr. 200 „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ ist am 15.02.2013 rechts-
kräftig geworden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden in diversen Gesprächen mit 
den betroffenen Landwirten, dem Landvolk und der Landwirtschaftskammer Baufenster erar-
beitet, die eine potenzielle Entwicklungsmöglichkeit berücksichtigen sollten. Innerhalb dieser 
Baufenster können zukünftige Tierhaltungsanlagen der Landwirte umgesetzt werden. Ziel 
war es unter anderem, im gesamten Gemeindegebiet die größtmögliche Berücksichtigung 
der Belange der Tierhaltungsbetriebe unter dem Aspekt der Existenzsicherung sowie der 
Planungssicherheit und Gleichbehandlung für die Betriebe zu gewährleisten. Zudem sollte 
eine vorbeugende Planung zur Unterbindung einer weiteren Zersiedelung der noch vorhan-
denen freien Landschaft erfolgen. 
 
Ein entsprechendes Baufenster wurde auch für den landwirtschaftlichen Betrieb „Zur Schleu-
se 23“ abgestimmt. Hierbei handelt es sich um das Baufenster Nr. 178. 
 
Der Betriebsinhaber hat bei der Gemeinde die Änderung dieses Baufensters beantragt. Für 
den Familienbetrieb steht eine Neuausrichtung, in Form einer Errichtung eines Bio-
Legehennen-Stalls mit knapp 15.000 Legehennen in Freilandhaltung an. 
 

1.a.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 
BauNVO zur Regelung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Tierhaltung (als überla-
gernde Festsetzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen für die Landwirt-
schaft und der im Bebauungsplan Nr. 90 „Windpark Osterbrock“ festgesetzten Flächen). Im 
Zuge dieser Änderung wird lediglich die überbaubare Grundstücksfläche in Form einer Bau-
grenze gemäß § 23 BauNVO für Tierhaltungsanlagen über 10 GV den aktuellen Planungen 
entsprechend angepasst. 
 

1.a.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Durch die Veränderung der Haltungsart wird eine Auslauffläche um den Legehennenstall 
erforderlich, die maximale Entfernungswege einzuhalten hat. Aufgrund dieser Auslauffläche 
wird es erforderlich, das Baufenster entsprechend zu ändern, damit der Legehennenstall 
errichtet und ordnungsgemäß bewirtschaftet werden kann. Das Baufenster wird im Rahmen 
dieser Anpassung um 1.181 m² verkleinert. 
 

1.b Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanun-
gen und ihre Berücksichtigung 

1.b.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 des BNatSchG heranzuziehen.  Auf die Erstellung eines Land-
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schaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wurde verzichtet. Dementsprechende Aussagen 
werden innerhalb dieses Umweltberichtes getroffen. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Bezogen auf die zu berücksichtigenden Immissionen ist das Bundesimmissionsschutzgesetz 
zu beachten. Daneben gelten die Richtwerte der technischen Anleitungen (hier TA-Lärm und 
TA-Luft, GIRL) sowie die Orientierungswerte der DIN 18005. 
 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) / Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) 
In Bezug auf vorhandene Gräben sowie bei Einleitung von unbelastetem Oberflächenwasser 
in ein Gewässer bzw. in das Grundwasser sind das NWG bzw. das WHG in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung zu berücksichtigen. 
 

1.b.2 Fachplanungen 

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2010) des Landkreises Emsland 
Im RROP 2010 ist der Planbereich als Fläche für die Landwirtschaft auf Grund hohen Er-
tragspotenzials sowie auf Grund besonderer Funktionen dargestellt. Zudem überlagert ein 
Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung den Geltungsbereich. Südlich befindet sich ein 
Vorbehaltsgebiet für die Erholung, das zudem die westlich liegenden Waldbereiche ein-
schließt. Östlich verlaufen in Nord-Süd-Richtung (zwischen Lingen und Meppen) eine Haupt-
eisenbahnstrecke im elektrischen Betrieb, eine Hauptverkehrsstraße (B70), eine Rohrfernlei-
tung für Erdöl (Vorranggebiet), eine Rohrfernleitung (Vorbehaltsgebiet) und eine Bundes-
Wasserstraße (Dortmund-Ems-Kanal) inkl. begleitendem regional bedeutsamen Wanderweg 
(Radfahren). 
 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem RROP 2010, unmaßstäblich 

 
Landschaftsrahmenplan (LRP 2001) des Landkreises Emsland 
Im LRP 2001 sind für den direkten Nahbereich der Vorhabensfläche keine Darstellungen 
enthalten. Analog zur Darstellung im RROP 2010 sind die Waldflächen enthalten. Östlich 
und parallel zum Dortmund-Ems-Kanal ist der regional schutzwürdige Bereich 27.12_01, der 
im LRP 2001 als Bodensaurer Eichenmischwald mit Übergängen zum Erlen-Bruchwald be-
schrieben wird, verzeichnet. 
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Abbildung 2: Auszug aus dem LRP 2001, unmaßstäblich 

 
Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Geeste 
Das Plangebiet wurde im Rahmen der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Geeste als Sonderbaufläche (S) zur Regelung von Tierhaltungsanlagen dargestellt. 
 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

(GEM. ANLAGE 1 NR. 2A BESTANDAUFNAHME, 2B PROGNOSE, 2C MAßNAH-

MEN, 2D UND 2E ZUM BAUGB) 

2.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes (Basisszenario) 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden 
nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfind-
lichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf die 
Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend wird die 
mit der Durchführung der Planung verbundene Veränderung des Umweltzustandes in Zu-
sammenfassung der Fachgutachten, die im Zuge der Umweltprüfung als erforderlich be-
stimmt wurden, dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltaus-
wirkungen sollen deutlich herausgestellt werden, um anschließend Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten. 
 

2.a.1 Tiere 

Es wurde eine artenschutzrechtliche Einschätzung auf der Basis einer Brutvogelkartierung 
vorgenommen (regionalplan & uvp 2018), die Bestandteil der Planunterlagen ist. Auf die da-
rin enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen wird verwiesen. 
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„Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2018 wurden insgesamt 45 Vogelarten im UG festge-
stellt. 39 Arten nutzten das Gebiet als Brutgebiet (Brutpaar (BN), Brutverdacht (BV). Sichere 
Brutnachweise konnten von Feldlerche, Mönchsgrasmücke, Schwarzkehlchen, Wiesen-
schafstelze und Bachstelze erbracht werden. Schwarzspecht, Rabenkrähe, Misteldrossel 
und Stieglitz nutzten das Gebiet als Nahrungshabitat (NG). Überfliegend wurde der Kormo-
ran festgestellt. Einmalig wurde der Sumpfrohrsänger als rastender Durchzügler (rD) beo-
bachtet. 
 
Als streng geschützte Arten traten Mäusebussard und Schwarzspecht im Gebiet auf. 
 
Des Weiteren wurden Vorkommen von Vogelarten, die in der Roten Liste bzw. auf der Vor-
warnliste Niedersachsens und Deutschlands geführt werden im UG festgestellt. Zu nennen 
sind hier Feldlerche, Rauchschwalbe, Star, Gartenrotschwanz, Haussperling, Feldsperling, 
Baumpieper, Stieglitz, Bluthänfling und Goldammer. 
 
(…) 
 
Bei den regelmäßig auftretenden Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche auf 
bestimmte Rastgebiete angewiesen bzw. für die wertvolle Bereiche (Gastvogellebensräume) 
in Niedersachsen herausgestellt sind (siehe Artenliste zur Bewertung von Gastvogellebens-
räumen In: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugshinweise für 
Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 2009, NLWKN 2010)), sind Stockente, Kormoran, 
Feldlerche, Schwarzkehlchen, Gartenrotschwanz und Wiesenschafstelze zu nennen. 
 
(…) 
 
Im Rahmen der Erfassungen wurde auch auf das Vorkommen von Tierarten aus anderen 
Gruppen geachtet. Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer 
streng geschützter Arten. Aufgrund der Lage und Biotopausstattung der Vorhabensfläche 
können Fledermausquartiere oder elementare Jagdhabitate für Fledermäuse im unmittelba-
ren Wirkbereich der geplanten Stallanlage ausgeschlossen werden. Auf eine ausführliche 
Auflistung und Darstellung der festgestellten weit verbreiteten Arten wird verzichtet.“ 
 

2.a.2 Pflanzen, Biotoptypen 

Herr Sur beabsichtigt seinen landwirtschaftlichen Betrieb „Zur Schleuse 23“ (Baufenster 
Nr 178), durch den Neubau eines Bio-Legehennenstalls mit Freilandhaltung zu erweitern. 
Dazu soll ein Großteil einer Ackerfläche als Baufläche für den eigentlichen Stall sowie als 
Auslauf für die Legehennen in Form eines Grünlandes dienen. 
 
Der geplante Bauort befindet sich unmittelbar nördlich angrenzend zur Hofstelle des Land-
wirts. Die Umgebung des Bauortes ist von landwirtschaftlichen Flächen geprägt, westlich des 
Bauortes befindet sich ein größeres Waldgebiet und östlich der Dortmund-Ems-Kanal mit 
beidseitig begleitenden Gehölzbeständen. 
 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde eine Biotoptypenkartierung in einem Radius von 
650 m um den geplanten Standort bzw. im Bereich der 300 g Grenze zur Stickstoffdeposition 
durchgeführt. Anhand des Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (NLWKN 
2016) wurden die einzelnen Biotoptypen bestimmt und nach dem Niedersächsischen Städte-
tag-Modell (Stand 2013) bewertet. Zudem wurden greifbare Informationsquellen hinzugezo-
gen. Die Biotoptypenkarte liegt diesem Umweltbericht als Anlage bei. Dominierende Biotop-
typen sind Ackerflächen. Westlich grenzen Kiefern- und Lärchenforste mit eingestreuten 
Fichtenbeständen an. Parallel zum Dortmund-Ems-Kanal finden sich gemischte Forstbe-
stände (Birke, Fichten, Lärchen, Kiefern, Eichen, Hasel, Erle, Brombeere, einzelne einge-
streute Buchen), die östlich des Kanals anteilig auch in Erlenwälder entwässerter Standorte 
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übergehen. In diesen Forstbereich ist die bodennahe Vegetation durch Brombeergebüsche 
geprägt. 
 
Vegetationskundliche Detailkartierungen wurden nicht durchgeführt. 
 
Die Bodenversiegelung durch Überbauung ist als erheblicher Eingriff im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen. Durch die mögliche Versiege-
lung wird dem Boden die natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
entzogen, auch wenn neue Qualitäten im Bereich der Grünflächen in einem absehbaren Zeit-
raum entstehen werden. Da im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 der 
„Überbaubare Bereich“ zwar verlegt, jedoch um 1.181 m² verkleinert wird, kann faktisch von 
einer Entsiegelung gesprochen werden. Mit Blick auf das geplante Vorhaben wird zudem ein 
Acker in Grünland als Auslaufflächen für die Legehennen umgewandelt. Hierdurch kann 
nach dem Städtetagmodell eine Aufwertung der unversiegelten Flächen von 1 WE/m² auf 
2 WE/m² herausgestellt werden. Somit wird im Rahmen dieser Änderung kein Eingriff her-
ausgestellt. 
 

2.a.3 Schutzgut Fläche (Ziff. 2b bb) der Anlage 1 zum BauGB) 

In § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind die Begriffsbestimmungen enthalten. Neu aufgenommen 
wurde als Schutzgut die „Fläche“. Die Notwendigkeit zur Untersuchung des Flächenver-
brauchs war als Teilaspekt des Schutzgutes „Boden“ zwar bereits bisher Gegenstand der 
UVP, durch die ausdrückliche Einbeziehung in den Schutzgüterkatalog soll das Schutzgut 
„Fläche“ aber eine stärkere Akzentuierung erfahren. 
 
Das Schutzgut „Fläche“ ist ein endliches Gut, d. h. mit steigendem Flächenverbrauch geht 
Lebensraum sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsfläche verloren. Deshalb ist ein 
wichtiges Vermeidungs- und Minimierungsgebot den Flächenverbrauch und im vorliegenden 
Fall die Versiegelung auf ein Minimum zu reduzieren. Da im Rahmen der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 200 der „Überbaubare Bereich“ zwar verlegt, jedoch auch um 
1.181 m² verkleinert wird, kann im Zusammenhang mit dieser Änderung eine Entsiegelung 
herausgestellt werden. 
 

 
Abbildung 3: Bodenversiegelung 2005 in %, unmaßstäblich (LBEG 2019) 

Lage des neu-
en Baufensters 
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Abbildung 4: Grad der mittleren Bodenversiegelung in den Gemeinden, unmaßstäblich (LBEG 
2019) 

 
Das Plangebiet unterliegt einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Eine Vorbelastung 
durch versiegelte Bereiche ist durch die Wirtschaftsflächen der angrenzenden Hofstelle be-
reits vorhanden. 
 
Aus den beiden vorangegangenen Abbildungen geht hervor, dass die Bodenversiegelung im 
Plangebiet derzeit gering ist und sich weiterhin der Versiegelungsgrad für das gesamte Ge-
meindegebiet zwischen 5 und 10 % bewegt. 
 

2.a.4 Boden (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisations-
bedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Gemäß 
§ 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 
 
Nach dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, Bo-
denkunde, Bodenübersichtskarte 1 : 50.000, stellen sich die bodenkundlichen Gegebenhei-
ten innerhalb des Plangebietes wie folgt dar: 
 
Im Plangebiet kommen als Bodentypen mittlere Tiefenumbruchböden aus Podsol-Gley 
(weiß/blau/gelb schraffiert) sowie Podsol (gelb/weiß schraffiert) vor. Beim Bodentyp Gley 
handelt es sich um einen Grundwasserboden (semiterristischer Boden); beim Podsol um 
einen Landboden (terristischen Boden). 
 

Lage des neu-
en Baufensters 
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Suchräume für schutzwürdige Böden werden lt. Datenserver nicht dargestellt. 
 
Die Vorbelastungen der Böden des Planbereiches resultieren aus der landwirtschaftlichen 
Intensivnutzung. Die direkten Belastungen durch die Landwirtschaft sind durch den Einsatz 
von Düngemitteln und Agrochemikalien sowie durch die Verdichtung der Bodenstruktur, her-
vorgerufen durch Maschineneinsatz, bedingt. 
 

 
Abbildung 5: Schutzgut Boden, unmaßstäblich (LBEG 2019) 

 
Aufgrund der Überformung (zurückliegende umfangreiche Meliorationsmaßnahmen wie Tie-
fenumbruch, Anlage von Entwässerungsgräben etc.) des Bodens durch die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung liegt im Plangebiet eine geringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich 
der Belange von Natur und Landschaft vor. Zudem handelt es sich um Tiefenumbruchböden. 
Mit den Versiegelungen, die durch die Verlegung des Baufensters hervorgerufen werden, 
jedoch schon auf der Basis der Ursprungsplanung möglich waren, sind demnach keine er-
heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden verbunden, da an anderer Stelle 
nunmehr keine Versiegelung möglich ist. 
 

2.a.5 Wasser (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Grundsätzlich 
zählt Wasser zu der unbelebten Umweltsphäre. Gleichwohl ist Wasser elementarer Bestand-
teil des Naturhaushaltes. Seine Funktionen als Lebensraum und -grundlage, Transportmedi-
um, klimatischer Einflussfaktor und landschaftsprägendes Element sind nachhaltig zu si-
chern (§ 1 BNatSchG). Entsprechend heißt es im Wasserhaushaltsgesetz (§ 1 WHG): 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ Die Basis für die Bearbei-
tung des Schutzgutes Wasser sind die „Hydrologischen Übersichtskarten“ im Maßstab 
1:200.000 (HÜK 200) u.a. mit den Themenbereichen „Schutzpotenzial der Grundwasser-
überdeckung“ und die „Lage der Grundwasseroberfläche“ sowie Informationen des NIBIS® - 
Kartenservers des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG, 

Lage des neu-
en Baufensters 
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www.lbeg.niedersachsen.de). Des Weiteren können als Datengrundlage zur Verfügung ge-
stellte Daten des Landkreises Emsland sowie des NLWKN genannt werden. 
 

2.a.5.1 Grundwasser 

Im NIBIS-Kartenserver werden für das Plangebiet folgende Angaben zum Grundwasser ge-
macht: 
 

 
Abbildung 6: Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung, unmaßstäblich (LBEG 2019) 

 
Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung:  gering 
Lage der Grundwasseroberfläche:    > 15,0 m bis 17,5 m (NHN) 
 

 
Abbildung 7: Grundwasserneubildung, unmaßstäblich (LBEG 2019) 

Lage des neu-
en Baufensters 

Lage des neu-
en Baufensters 
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Grundwasserneubildung:     51 – 100 mm/a 
 
Laut der geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und 
Bremen im Maßstab 1:200.000 „Grundwasser -Grundlagen-“ wird die Gefährdung des 
Grundwassers mit hoch eingestuft. 
 
Da die natürlichen Wasserverhältnisse durch die Nutzung im Plangebiet weitgehend über-
formt sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger erheblich einzu-
stufen. Dies beruht auch auf die intensive Entwässerung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen (Gräben, Drainagen etc.). Die Grundwasserverhältnisse sind hinsichtlich ihres Natür-
lichkeitsgrades als von allgemeiner Bedeutung zu werten, da die Grundwassersituation 
durch anthropogene Nutzungen im Raum beeinträchtigt ist. 
 
Die Grundwassersituation im Plangebiet ist bereits aufgrund der intensiven Nutzung und der 
damit verbundenen hohen Einträge beeinträchtigt. Die mögliche flächige Versiegelung, die 
durch das kleinere Baufenster verringert wird, führt somit zu keiner Verringerung der Grund-
wasserneubildung. 
 

2.a.5.2 Oberflächengewässer / anfallendes Oberflächenwasser 

Im Plangebiet befinden sich bis auf Entwässerungsgräben keine prägenden Oberflächenge-
wässer. Östlich der Bundesstraße 70 (B70) verläuft der Dortmund-Ems-Kanal als techni-
sches Bauwerk. Der Niederungsbereich der Ems (FFH-Gebiet) befindet sich ca. 2,5 km 
westlich des Planbereiches. 
 

2.a.6 Luft und Klima (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Klimatisch gesehen, ist das Plangebiet der maritim-subkontinentalen Flachlandregion zuzu-
ordnen. Die mittelfeuchte Witterung mit Jahresniederschlägen im Mittel von 750 – 800 mm 
und einer mittleren Jahresdurchschnittstemperatur von 9 °C weist eine klimatische Wasserbi-
lanz mit einem mittleren Überschuss von rd. 200 mm/Jahr auf. Die Vegetationszeit ist im Mit-
tel bis ca. 220 Tage/Jahr lang. 
 
Allgemein lässt sich sagen, dass als Vorbelastung des Raumes aus Sicht des Schutzgutes 
Klima / Luft die intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nennen ist. 
 

2.a.7 Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Gemäß Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet in der Landschaftseinheit 4.2 „Lingener 
Land“ und wird wie folgt beschrieben: 
 
„Das Emstal wird beidseitig von Flugsandfeldern begleitet, die von Kiefernforsten einge-
nommen werden. Mit zunehmender Entfernung vom Talrand gehen die Dünenfelder beider-
seits in ebene Talsandflächen über. 
 
Den Südrand der ausgedehnten Talsandflächen markiert ein breiter Endmoränenrücken. Zu 
diesem Endmoränenbogen gehören die ausgedehnten Bereiche des Lingener und Baccumer 
Waldes. Der natürliche Eichen-Birkenwald und in Randbereichen der natürliche Eichen-
Mischwald werden durch Nadelholzforste ersetzt. Nördlich wird das große Talsandgebiet 
durch das Hasetal und das Hahnenmoor, ein sich regenerierendes Hochmoor, begrenzt. 
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Vor den tiefgreifenden Meliorationen der 60er und 70er Jahre 
war dieser Bereich durch grundwassernahe Böden geprägt 
(Gleyböden und Niedermoore). Entsprechend herrschte Grün-
land vor. Ackerbau wurde vorwiegend auf den in der Nähe der 
Streusiedlungen liegenden Eschen und Kämpen betrieben. 
 
Zahlreiche Wallhecken gliederten die ausgedehnten Grün-
landflächen. 
 
Heute ist der Grundwasserstand flächendeckend abgesenkt, 
so daß das Gebiet großflächig für den Ackerbau geeignet ist. 
Besonders tiefliegende Parzellen und Reste der Bachauen 
werden noch als Grünland genutzt, besonders trockene Berei-
che sind mit Nadelholz aufgeforstet. 
 
Ein Ausläufer dieses Talsandgebietes reicht über das Hasetal 
nach Norden hinaus und greift in die Sögeler Geest hinein.“ 
(Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland 2001) 
 

Das Landschaftsbild wird im Geltungsbereich überwiegend durch die landwirtschaftliche Nut-
zung geprägt. Westlich befinden sich Lärchen- und Kiefernforste mit eingestreuten Fichten-
beständen und östlich prägen die durch die Bundesforsten genutzten Baumbestände parallel 
zu den Verkehrsachsen der Bundesstraße 70 und des Dortmund-Ems-Kanals das Land-
schaftsbild. 
 
Die Bedeutung des Betrachtungsraumes für das Schutzgut Landschaftsbild im direkten Um-
feld des Planbereiches wird mit „gering“ beurteilt. Es sind Landschaftsbildeinheiten, deren 
naturraumtypische Eigenarten weitgehend überformt oder zerstört worden sind, anzutreffen. 
Angrenzend zum Plangebiet sind nur noch sehr geringe Anteile von natürlich wirkenden Bio-
toptypen vorhanden bzw. die prägenden Biotoptypen fehlen gänzlich. Der Landschaftscha-
rakter ist durch die intensive menschliche Nutzung, in diesem Falle der überwiegenden land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie den technischen Anlagen der Infrastruktur (B70, 
DEK, Erdölfernleitungen etc.) überformt bzw. vorbelastet. 
 
Die Vorhabenplanung erfolgt im unmittelbaren Nahbereich der dazugehörigen Hofstelle. 
 

2.a.8 Biologische Vielfalt (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Seit der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro („Earth Summit“) haben mittlerweile 191 
Staaten die „Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt“ unterzeichnet. Die rechtliche 
Umsetzung der Biodiversitätskonvention in deutsches Recht erfolgte im Jahr 2002 zunächst 
durch die Aufnahme des Zieles der Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt in die 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in das Bundesnaturschutzgesetz, 
seit 2010 als vorangestelltes Ziel in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 
 
Die Biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst nach der Definition der Konvention die 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, 
Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 
gehören“. Damit beinhaltet der Begriff der „Biologischen Vielfalt“ sowohl die Artenvielfalt als 
auch die Vielfalt zwischen den Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Mit der innerartli-
chen Vielfalt ist die genetische Vielfalt einbezogen, die z.B. durch Isolation und Barrieren von 
und zwischen Populationen eingeschränkt werden kann. 
 
Wie die bisherigen Ausführungen der Kapitel 2.a.1 und 2.a.2 zu den Schutzgütern Tiere und 
Pflanzen verdeutlichen, stellt das durch erhebliche Überformungen geprägt Plangebiet aktu-
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ell nur für vergleichsweise wenige und überwiegend sehr häufige Arten einen geeigneten 
Lebensraum dar. Entsprechend gering ist seine aktuelle Bedeutung für die „Biologische Viel-
falt“. 
 

2.a.9 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

Nach dem Umweltserver des NLWKN (http://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/) befindet sich die Planfläche nicht in einem 
wertvollen Brutvogelgebiet. Westlich des Waldgebietes „Varloher Sand“ befindet sich in einer 
Entfernung von rund 2,5 km zur Planfläche das FFH-Gebiet „Ems“. Dieses und umliegende 
Flächen sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Zudem ist dieser Bereich als ein für 
Gastvogel wertvoller Bereich mit landesweiter Bedeutung (2010) ausgewiesen. Im Umfeld 
befinden sich für Brutvögel wertvolle Bereiche mit offenem Status in einer Entfernung von 
mindestens 2,2 km. Als Naturschutzgebiete im Umfeld der Planfläche sind die „Meppener 
Kuhweide“ (nordwestlich in 4,5 km Entfernung) und das „Biotop am Speicherbecken Geeste“ 
(südlich in 3,1 km Entfernung) zu nennen. 
 

2.a.10 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt (gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung insbesondere 
Auswirkungen auf das Wohnumfeld von Bedeutung. Das Plangebiet selbst hat keine hohe 
Naherholungsbedeutung. 
 

2.a.10.1 Immissionen Landwirtschaft 

Immissionen „Tierhaltung“ 
Im Zusammenhang mit den angrenzenden tierhaltenden Betrieben wurden diese Informatio-
nen, soweit relevant, im Bericht Nr. GS18079.2+3/01 der FIDES Immissionsschutz & Um-
weltgutachter GmbH berücksichtigt bzw. sind in die Bewertung eingeflossen. 
 
Geruchsimmissionen „Gülleausbringung“ 
An den Planbereich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Durch die Bewirtschaf-
tung dieser Flächen können durch die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und dergleichen 
kurzfristig landwirtschaftstypische Immissionen auftreten. Die Ausbringung der Wirtschafts-
dünger hat im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu erfolgen (z. B. Düngemittelverord-
nung). Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich um Immissionen, die insbesondere im 
ländlich strukturierten Raum üblicherweise auftreten und nach der geltenden Recht-
sprechung als zumutbar und hinzunehmen sind. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass 
die Nutzer des künftigen Plangebietes Verständnis für die Belange der Landwirtschaft auf-
bringen werden und ein Nebeneinander dieser Nutzungen bei gegenseitiger Rücksichtnah-
me möglich ist. 
 

2.a.10.2 Sonstige Immissionen 

Sonstige Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sind irrelevant. 
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2.a.11 Kulturgüter und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesell-
schaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze 
darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. Derzeit 
sind im Geltungsbereich keine entsprechenden Objekte bekannt. 
 

2.a.12 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

2.a.12.1 Emissionen 

Durch diese 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 wird der „Überbaubare Bereich“ neu 
bzw. an anderer Stelle im Nahbereich zur bestehenden Hofstelle festgesetzt. Da bei Tierhal-
tungsanlagen mit Emissionen gerechnet werden muss, wurde, um dieses bewerten zu kön-
nen, von der FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH ein Gutachten erstellt. Das 
Gutachten kommt zum Ergebnis, dass sämtliche überprüften Werte im Rahmen der Zuläs-
sigkeit liegen (vgl. auch 2.b). 
 

2.a.12.2 Abfallbeseitigung 

Die Kadaver werden in einer Kadaverbox bis zum Abtransport durch den Tierkörperverwer-
tungsbetrieb ordnungsgemäß zwischengelagert. Die Tierkadaververwertung ist vertraglich 
gesichert. 
 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-
chen Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Land-
kreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 
 
Evtl. anfallender Sondermüll wird einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Ent-
sorgung zugeführt. 
 

2.a.12.3 Abwasserbeseitigung 

Anfallende Abwässer werden nicht in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet. Das Reini-
gungswasser aus der Stallanlage wird über Bodenabläufe der Ablaufleitung zugeführt und 
gelangt von dort in eine abflusslose Sammelgrube. Mögliches belastetes Niederschlagswas-
ser wird ebenfalls in die Sammelgrube eingeleitet. Es erfolgt eine ordnungsgemäße Entsor-
gung entsprechend der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen. 
 

2.a.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energien (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 

Es besteht die Möglichkeit, auf den Dächern Sonnenkollektoren zu installieren. Mit Blick auf 
die im Raum vorhandene Biogasanlage erschein auch die Nutzung von Fernwärme grund-
sätzlich möglich. 
 

2.a.14 Landschaftspläne und sonstige Fachpläne (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 

Sind nicht zu berücksichtigen. 
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2.a.15 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h 
BauGB) 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen 
für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass  
 

 die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte 
der Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und  

 die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten 
halten und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie 
einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 

 
Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen 
Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 
 
Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung 
der bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung, sodass gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der 
Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. 
 
Die vorliegende planungsrechtlich ermöglichte Bebauung, die bereits auf der Basis des Ur-
sprungsbebauungsplanes grundsätzlich möglich war, wird keine besonderen, für die Luftqua-
lität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass die Planung 
zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden 
bestmöglichen Luftqualität führen wird. 
 

2.a.16 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

Im Falle der Nichtdurchführung der Planung würde sich der Planbereich weiterhin als land-
wirtschaftlich intensiv genutzter Bereich, im Besonderen durch Ackerbau, darstellen. Somit 
würde der bisher als Acker genutzte Planbereich weiterhin mit Agrochemikalien und Dünger-
gaben belastet. Die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für entsprechende Tier- 
und Pflanzenarten sowie das Kleinklima blieben erhalten. Es besteht dann jedoch grundsätz-
lich die Möglichkeit, auf der Basis des Ursprungsbebauungsplanes, östlich der Hofstelle in-
nerhalb des dort bisher festgesetzten überbaubaren Bereiches eine Tierhaltungsanlage zu 
errichten, die zudem größer dimensioniert sein kann. 
 

2.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung der 
Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2b aa) bis hh) BauGB. 
 
Die Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-
phase soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, 
grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorü-
bergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstre-
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cken; die Beschreibung soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bun-
des-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen. 
 
Mit Durchführung der Planung wird ein überbaubarer Bereich im Nahbereich der Hofstelle 
verlegt und in seinen Ausmaßen verringert, die die Errichtung eines Stalles zur Haltung von 
Tieren ermöglicht. Gleichzeitig sind mit der Planung die unter Kapitel 2a bis 2c ermittelten 
Umweltauswirkungen verbunden. Nachteilig wirkt sich bei Durchführung der Planung insbe-
sondere die Versiegelung des Bodens aus, die jedoch schon auf der Basis der Ursprungs-
planung möglich war. Im Zuge der Realisierung der Planung kann jedoch auf der Grundlage 
der Wirkungen in Boden, Natur und Landschaft eine für den Menschen hinsichtlich der Im-
missionssituation sowie für andere Schutzgüter wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und 
die Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Siedlung ein Ausgleich erzielt werden. 
 
Wirkfaktoren 
 
Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche Wir-
kungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehenden Wirkfakto-
ren können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein und dementspre-
chend temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter mit sich 
bringen. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
 
Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf-
treten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 
 
Baufeldfreimachung/Bauphase 
Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Entfernung 
der vorhandenen Biotopstrukturen statt. In der Bauphase können Flächen beansprucht wer-
den, die über das geplante Baufeld hinausgehen. Biotopstrukturen können im Zusammen-
hang mit der Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflächen oder beim Rangieren 
von Baufahrzeugen und -maschinen beansprucht werden. 
 
Baustellenbetrieb 
Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie das 
Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. Diese Wirkun-
gen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Plange-
biets beschränkt und können zu einer temporären Störung der Umwelt führen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 
 
Flächeninanspruchnahme 
Durch die Bauleitplanung werden die anstehenden Biotopstrukturen im Plangebiet, vorwie-
gend Acker, dauerhaft beansprucht. Durch die Nutzung für die Tierhaltung kann es zu einer 
Erhöhung durch Lieferverkehr im Bereich des Plangebiets und in der näheren Umgebung 
kommen. 
 
Immissionen „Tierhaltung“ 
Der Bericht Nr. GS18079.2+3/01 der FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH 
kommt in seiner Zusammenfassung zu folgendem Ergebnis. Die genannten Anlagen und die 
verwiesenen Kapitel sind im zugehörigen Gutachten enthalten. 
 
„Für das geplante Bauvorhaben soll im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine immis-
sionsschutztechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmissionssituation, der 
Zusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und der Stickstoffdeposition sowie der Zusatz-
belastung an Staubimmissionen erfolgen. Des Weiteren soll eine Beurteilung der möglichen 



GEMEINDE GEESTE 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ 
 Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 18 

Bioaerosolbelastung erfolgen. 
 
Mittels Ausbreitungsberechnung wurde anhand der ermittelten Geruchsemissionen die Zu-
satzbelastung an Geruchsimmissionen berechnet und als 2 %-lsolinie zusammen mit dem 
600 m Radius um den Betriebsstandort in der Anlage 4 dargestellt. Entsprechend wurden 
alle Immissionspunkte innerhalb des 600 m Radius und der 2 %-Isplinie betrachtet. Die Ge-
ruchsimmissionen wurden unter Berücksichtigung der tierartspezifischen Gewichtungsfakto-
ren berechnet. 
 
Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen wurden alle Betriebe be-
rücksichtigt, die auf die Immissionspunkte im Beurteilungsraum einwirken. Die Gesamtbelas-
tung an Geruchsimmissionen ist in der Anlage 5 dargestellt. 
 
Wie das Ergebnis zeigt, beträgt die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen an den umlie-
genden Immissionspunkten maximal 18 % der Jahresstunden. Im Bereich der Wohnhäuser 
der benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe beträgt die Gesamtbelastung an Geruchs-
immissionen maximal 12 % der Jahresstunden, wobei die jeweils eigene Tierhaltung nicht 
mitberücksichtigt wurde. Der in der Begründung und den Auslegungshinweisen zur GIRL für 
Wohnhäuser im Außenbereich angegebene maßgebliche Immissionswert für die Gesamtbe-
lastung an Geruchsimmissionen von bis zu 25 % der Jahresstunden wird eingehalten. 
 
Somit sind aus geruchstechnischer Sicht keine unzulässigen Beeinträchtigungen der Nach-
barschaft durch die geplante Errichtung eines Legehennenstalles des landwirtschaftlichen 
Betriebes Sur in Geeste zu erwarten. 
 
Anhand der aus dem gesamten Tierbestand des Betriebes ermittelten Ammoniakemissionen 
wurde die Zusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition berechnet. 
 
In der Anlage 6 ist die Zusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition 
dargestellt. Die Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden Zu-
satzbelastung an Ammoniakkonzentration von 3 µg/m³, sowie als Isolinie der gemäß LAI-
Leitfaden als nicht relevant zu betrachtenden Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha*a). Die Be-
rechnung der Stickstoffdeposition erfolgte unter Berücksichtigung der Depositionsgeschwin-
digkeit von Vd = 0,02 m/s für Waldflächen. Durch die Einhaltung des sogenannten 
Abschneidekriteriums (5 kg/(ha*a); siehe Kapitel 2.2), sind keine weiteren Prüfschritte erfor-
derlich. 
 
Nach Vorgabe des Landkreises Emsland kann für FFH-Gebiete und FFH-relevante Lebens-
raumtypen eine Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition von 0,3 kg/(ha*a) – hervorgerufen 
durch die geplante Maßnahme - als irrelevant erachtet werden. Die Immissionen sind in der 
Anlage 6 für die Depositionsgeschwindigkeiten Vd = 0,01 m/s und Vd = 0,02 m/s dargestellt. 
 
Eine weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil 
dieser Untersuchung. 
 
Anhand der ermittelten Staubemissionen wurde die Zusatzbelastung an Staubimmissionen 
für die Umgebung des landwirtschaftlichen Betriebes berechnet. 
 
In der Anlage 7 ist die Zusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubdeposition darge-
stellt. Die jeweilige Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden 
Zusatzbelastung an Feinstaub PM 10 von 1,2 µg/m³, Feinstaub PM 2,5 von 0,8 µg/m³ und 
Staubniederschlag von 0,0105 g/(m²*d). Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nicht rele-
vanten Zusatzbelastungen an Feinstaubkonzentration (PM 10 und PM 2,5) sowie an Staub-
niederschlag an den umliegenden Immissionspunkten eingehalten. 
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Somit sind aus staubtechnischer Sicht keine unzulässigen Beeinträchtigungen der Nachbar-
schaft durch die geplante Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes Sur in Geeste zu 
erwarten. 
 
Nach Vorgabe der Genehmigungsbehörde soll die Beurteilung der Bioaerosolbelastung u.a. 
nach dem "Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinhaltungsanlagen und Anlagen für 
Mastgeflügel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- und Geflügelhaltungsanlagen" erfol-
gen. Hinweise für das Erfordernis eines Sachverständigengutachtens bzgl. der Bioaerosolbe-
lastung können demnach z.B. sein, dass der Abstand zwischen der nächstgelegenen Wohn-
bebauung und der Anlage weniger als 500 m (für Geflügelanlagen) beträgt. Dieses Kriterium 
wird nicht erfüllt. Allerdings zielt der Erlass auf Anlagen, die nach dem BlmSchG genehmigt 
werden und daher auf Grund ihrer Betriebsgröße ein entsprechend großes Emissionspoten-
tial aufweisen. Da es sich bei dem geplanten Legehennenstall um eine Anlage handelt, die 
nach dem Baurecht genehmigt wird, ist der Umfang einer Einzelfalluntersuchung bzw. der 
Einbau einer Abluftreinigungsanlage für diesen Fall u.E. als unverhältnismäßig anzusehen. 
 
Weiterhin kann die Ermittlung nach dem "Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioae-
rosolImmissionen der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz" vom 
31.01.2014 durchgeführt werden. Nach Stufe 2 des Leitfadens (bei Unterschreitung eines 
Abstandes von 500 m) ist u.a. die Prüfung auf Irrelevanz in Bezug auf Staubimmissionen ein 
Prüfkriterium. Demnach ist im ersten Schritt die Prüfung auf Irrelevanz der Zusatzbelastung 
an Staubkonzentration Feinstaub PM 10 durchzuführen. 
 
Wie das Ergebnis in Anlage 7.1 zeigt, wird die irrelevante Zusatzbelastung an Staubkonzent-
ration (Feinstaub PM 10) von 1,2 µg/m³ an den umliegenden Wohnhäusern sicher eingehal-
ten. Die Detailauswertung des Analysepunktes 2 im Bereich des nächstgelegenen Wohn-
hauses (Anlage 3.11) weist eine Zusatzbelastung von 0,3 µg/m³ aus. Die Staubzusatzbelas-
tung beträgt somit nur 25 % des Irrelevanzkriteriums. 
 
Des Weiteren werden im Anhang 10 des Referentenentwurfes der TA Luft vom 16.07.2018 
Kriterien einer Sonderfallprüfung beschrieben, die erfolgen soll, wenn der Abstand einer 
(nach BlmSchG genehmigungsbedürftigen) Geflügelhaltungsanlage weniger als 500 m zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung beträgt. 
 
Die Sonderfallprüfung sieht in diesem Fall vor, analog zu den Bestimmungen der Num-
mer 4.6 der TA Luft vorzugehen. Demnach ist davon auszugehen, dass von der Anlage kei-
ne Gefahren für die menschliche Gesundheit durch die Immissionen von Bioaerosolen aus-
gehen, wenn die Kenngröße der Gesamtzusatzbelastung für Partikel PM 10 an keinem Beur-
teilungspunkt 1,2 µg/m³ überschreitet. Wie vorstehend erläutert, beträgt die anlagenbezoge-
ne Staubzusatzbelastung mit maximal 0,3 µg/m³ nur 25 % des Irrelevanzkriteriums. 
 
Im Hinblick auf die Bioaerosolbelastung durch den geplanten Neubau eines 
Legehennenstalles des landwirtschaftlichen Betriebes Sur in Geeste-Varloh liegen somit 
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesund-
heit durch die Immissionen von Bioaerosolen nicht gewährleistet ist.“ 
 
In der folgenden Tabelle werden die denkbaren Wirkungen durch die Planung als potenzielle 
Wirkfaktoren zusammengestellt. 
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Tabelle 1: Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Planung 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
betroffenen 
Schutzgüter 

baubedingt 

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorbereitung 
für den Bau eines 
Legehennenstalles 

Bodenverdichtungen, 
Bodenabtrag und 
Veränderung 
des Bodenaufbaus 
 
ggf. Baumaßnahmen 
im geologischen Un-
tergrund 

Lebensraumverlust / 
-degeneration 

Tiere 
Pflanzen 

Bodendegeneration und 
Verdichtung / Verände-
rung 

Boden 

Entfernung von Vege-
tation (Acker) 

Lebensraumverlust / 
-degeneration 
 

Pflanzen 
Tiere 

anlagebedingt 

Bebauung, Versiege-
lung durch einen 
Legehennenstall 
 

Versiegelung und 
nachhaltiger Lebens-
raumverlust durch die 
Stallanlage 

Lebensraumverlust, 
Veränderung der Stand-
ortverhältnisse, 
Zerschneidung von 
Lebensräumen 

Tiere 
Pflanzen 

Bodenverlust Boden 

Verringerung der Versi-
ckerungsrate, 
erhöhter Oberflächenwas-
serabfluss 

Wasser 

ggf. Veränderung von 
Klimatopen 

Klima 

betriebsbedingt 

Emissionen aus 
der Tierhaltung 

Belastung der Atmo-
sphäre 

Zusätzliche Belastung der 
Atmosphäre insbesondere 
durch Staub, Ammoni-
ak/Stickstoff, ggf. durch 
Bioaerosole 

Mensch 
Gesundheit 
Luft 
Pflanze 

Geruch Mensch 
Gesundheit 
Luft 

Tierbestand, 
Lieferverkehr 

geringfügige Lärm-
emissionen 
durch Tierhaltung, 
zusätzlichen 
Fahrzeugverkehr; 
Personenbewegungen 

Zusätzliche Belastung der 
Umgebung 

Mensch 
Gesundheit 
Tiere 

 

2.b.1 Tiere, Pflanzen, Biotoptypen und biologische Vielfalt 

Durch die Änderung der Haltungsart wird eine Auslauffläche um den Legehennenstall erfor-
derlich, die maximale Entfernungswege einzuhalten hat. Aufgrund dieser Auslauffläche wird 
es erforderlich, das Baufenster entsprechend zu ändern, damit der Legehennenstall errichtet 
werden kann. Das Baufenster wird nicht nur verlegt, sondern auch im Rahmen dieser An-
passung um 1.181 m² verkleinert. 
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Tabelle 2: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Lebensraumverlust und 
Verdrängung für die raum-
typischen Tierarten (Feld-
lerche), Versiegelung 
(jedoch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig). Endemische 
Arten kommen im Raum 
nicht vor. Die Biologische 
Vielfalt wird nicht betrof-
fen. 

In den verbleibenden 
Freiflächen (Auslauf, 
extensiv genutzte Acker-
fläche (vgl. Kapitel 2.c.1), 
mögliche Heckenpflan-
zungen zur Eingrünung) 
entstehen neue Lebens-
räume für Tierarten der 
Siedlungsbereiche und der 
freien Landschaft. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Lebensraumverlust durch 
Überplanung von Acker-
flächen (Versiegelung, 
jedoch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig). 

Es entstehen neue Le-
bensräume durch den 
Auslauf für die Legehen-
nen, eine extensiv genutz-
te Ackerfläche (Feldlerche, 
vgl. Kapitel 2.c.1) und 
mögliche Heckenpflan-
zungen zur Eingrünung. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten.  

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten. Alle 
Forst- und Waldbereiche 
liegen mit Blick auf mögli-
che Stickstoffeinträge 
deutlich außerhalb der 
5,0 kg-Grenze. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

Baureststoffe werden einer 
ordnungsmäßen Verwer-
tung bzw. Entsorgung 
zugeführt. 

Eine Entsorgung der 
anfallenden Abfallmengen 
erfolgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger oder örtliche 
Tierverwerter. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturel-
le Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten.  

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. Ein erhöhtes 
Risiko besteht nicht. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mögli-
cherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Im Zusammenhang mit 
den Emissionen durch die 
Tierhaltung werden mögli-
che kumulierende Wirkun-
gen im Rahmen des Gut-
achtens der FIDES be-
rücksichtigt. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die max. zulässige Flä-
chenversiegelung führt zur 
Beeinträchtigung des 
örtlichen Kleinklimas. 

Erhebliche Beeinträchti-
gungen des Klimas sind 
nicht zu erwarten, da die 
Auslaufflächen als Grün-
land entwickelt werden 
(vorher Acker), eine Acker-
fläche extensiviert wird 
(vgl. Kapitel 2.c.1) und das 
Flurstück eingegrünt wird. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung 
erfolgt der Einsatz moder-
ner Technik. 

Die baulichen Anlagen 
entsprechen dem Stand 
der Technik. 

 

2.b.2 Fläche und Boden 

Aufgrund der bereits bestehenden Überformung des Bodens durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung sowie dem zurückliegenden Tiefenumbruch liegt im Plangebiet eine ge-
ringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Zudem 
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wird durch diese Änderung kein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet, da das ursprüngli-
che Baufenster zum einen lediglich verlegt und im Weiteren um 1.181 m² verkleinert wird. 
Neue Qualitäten entstehen durch die Auslaufflächen für die Legehenennen (Grünland) und 
der extensiv genutzten Ackerfläche (ca. 1,0 ha für die Feldlerche, Artenschutzmaßnahme, 
vgl. Kapitel 2.c.1). 
 
Tabelle 3: Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Fläche und Boden 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Verlust von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen 
durch Versiegelung (je-
doch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig) 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Lebensraumverlust durch 
Überplanung von Acker-
flächen (Versiegelung, 
jedoch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig). 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten.  

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

Baureststoffe werden einer 
ordnungsmäßen Verwer-
tung bzw. Entsorgung 
zugeführt. 

Eine Entsorgung der 
anfallenden Abfallmengen 
erfolgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger oder örtliche 
Tierverwerter. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturel-
le Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten.  

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. Ein erhöhtes 
Risiko besteht nicht. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mögli-
cherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die weitere Flächenver-
siegelung führt zur Beein-
trächtigung des örtlichen 
Kleinklimas. 

Es erfolgt eine funktions-
gerechte Kompensation. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung 
erfolgt der Einsatz moder-
ner Technik. Freiflächen 
werden gelockert und 
reaktiviert. 

Die Freiflächen behalten 
ihre Bodenfunktionen. 

 

2.b.3 Wasser 

Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilbereiche Grundwasser- und Oberflächenwasser 
unterteilen, beide Bereiche werden folgend getrennt voneinander betrachtet. 
 
Tabelle 4: Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen „Grundwasser“ 

Wasser 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 



GEMEINDE GEESTE 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ 
 Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 23 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Die zusätzliche Versiege-
lung (durch den Ur-
sprungsbebauungsplan 
bereits zulässig) führt zur 
Reduzierung der 
Verrieselungsfläche. Das 
unbelastete Oberflächen-
wasser wird objektnah 
verrieselt. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Lebensraumverlust durch 
Überplanung von Acker-
flächen (Versiegelung, 
jedoch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig). Das anfallende 
unbelastete Oberflächen-
wasser wird im Plangebiet 
verrieselt. Hierzu wird 
parallel ein NWG-Antrag 
vorbereitet. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten.  

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

Baureststoffe werden einer 
ordnungsmäßen Verwer-
tung bzw. Entsorgung 
zugeführt. 

Eine Entsorgung der 
anfallenden Abfallmengen 
erfolgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger oder örtliche 
Tierverwerter. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturel-
le Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten.  

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. Ein erhöhtes 
Risiko besteht nicht. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mögli-
cherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die weitere Flächenver-
siegelung (durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
jedoch bereits zulässig) 
führt zur Beeinträchtigung 
des örtlichen Kleinklimas. 

Es erfolgt eine funktions-
gerechter Ausgleich. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung 
erfolgt der Einsatz moder-
ner Technik. Freiflächen 
werden gelockert und 
reaktiviert. 

Die Freiflächen behalten 
ihre Bodenfunktionen. 

 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
 

2.b.3.1 Grundwasser 

Da die natürlichen Wasserverhältnisse durch die Nutzung im Plangebiet weitgehend über-
formt sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger erheblich einzu-
stufen. Dies beruht auch auf die intensive Entwässerung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen (Gräben, Drainagen etc.). Die Grundwasserverhältnisse sind hinsichtlich ihres Natür-
lichkeitsgrades als von allgemeiner Bedeutung zu werten, da die Grundwassersituation 
durch anthropogene Nutzungen im Raum beeinträchtigt ist. Die flächige, zusätzliche Versie-
gelung, die bereits durch den Ursprungsbebauungsplan zulässig ist, führt somit zu keiner 
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weiteren Verringerung der Grundwasserneubildung. Die besonderen Auflagen, die aus der 
Lage innerhalb des Wasserschutzgebietes resultieren (z.B. Verrieselung des anfallenden 
unbelasteten Oberflächenwassers über den belebten Oberboden), sind bei der weiteren Pla-
nung zu berücksichtigen. 
 

2.b.3.2 Oberflächengewässer / anfallendes Oberflächenwasser 

In der Eingriffsbilanzierung ist erkennbar, dass die Größe des überbaubaren Bereiches um 
1.181 m² verkleinert wird. Trotzdem muss das im Geltungsbereich anfallende Oberflächen-
wasser verrieselt werden. Hierzu sind die anstehenden Sandböden unter Berücksichtigung 
des örtlichen Grundwasserstands grundsätzlich geeignet. Die notwendigen Genehmigungen 
nach dem WHG sind vor Maßnahmenbeginn bei der zuständigen unteren Wasserbehörde 
einzuholen. 
 
Parallel zum nachgelagerten Bauantrag bzw. BImSch-Antrag muss ein detailliertes Entwäs-
serungskonzept erstellt werden. Da jedoch im Rahmen dieser Bauleitplanung eine schadlose 
Oberflächenwasserentwässerung gewährleistet sein muss, werden weitere Optionen hierfür 
an dieser Stelle aufgezeigt. 
 
Es gibt grundsätzlich weitere Möglichkeiten, das als unbelastet geltende und nicht als 
Brauchwasser genutzte Oberflächenwasser von den Dachflächen sowie der Zu- und Abfahr-
ten zu entwässern. Folgende Möglichkeiten werden an dieser Stelle aufgeführt: 
 

1. ungezielt und breitflächig über eine Versickerung durch die belebte Bodenzone auf 
dem Grundstück und/oder den angrenzenden im Eigentum des Vorhabenträgers be-
findlichen unbefestigten Flächen in den Untergrund, 

 
2. oder über eine Versickerung über Sickermulden bzw. -becken (erfordert eine wasser-

rechtliche Erlaubnis), 
 

3. oder eine auf den natürlichen Oberflächenabfluss gedrosselte Einleitung in den 
nächsten Vorfluter über ein Regenrückhaltebecken (erfordert eine wasserrechtliche 
Erlaubnis). 

 
Welche Art der Oberflächenentwässerung für die Vorhabenfläche am geeignetsten ist, hier 
auch mit Blick auf das Vorranggebiet für die Wassergewinnung, muss im Antragsverfahren 
konkretisiert werden. Grundsätzlich erscheint die angestrebte Verrieselung möglich. Es wird 
herausgestellt, dass eine Oberflächenentwässerung des Plangebietes durch eine der aufge-
führten Maßnahmen 1 bis 3 sichergestellt wird bzw. die Realisierung grundsätzlich möglich 
ist. 
 
Die Bestimmungen des Nds. Wassergesetzes (NWG) werden beachtet. Evtl. erforderliche 
Anträge auf Erlaubnis zur Einleitung von Oberflächenwasser in ein Gewässer und/oder das 
Grundwasser werden im Rahmen der Erschließungsplanung beantragt. 
 

2.b.4 Luft und Klima 

Tabelle 5: Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen „Luft und Klima“ 

Luft und Klima 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Die Versieglung (durch 
den Ursprungsbe-
bauungsplan bereits zu-

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
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lässig) führt zur Verände-
rungen des Ortsklima. 
Bebaute Bereiche gelten 
als ganzjährig wärmer als 
die Umgebung. Fehlende 
bzw. eine Verringerung 
der Verdunstungsflächen 
führt zur schnelleren 
Erwärmung. 

extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Überplanung von Acker-
flächen (Versiegelung, 
jedoch bereits durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
zulässig). Schnellere 
Flächenerwärmung und 
Speicherung von Wärme 
bis in die Nachtstunden 
hinein. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 
Diese Flächen überneh-
men zukünftig die klimare-
levanten Funktionen. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen, 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima 
unrelevant. Die einschlä-
gigen Werte der TA Luft 
werden eingehalten. 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima 
unrelevant. Die einschlä-
gigen Werte der TA Luft 
werden eingehalten. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima 
unrelevant. 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima 
unrelevant. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturel-
le Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten.  

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. Ein erhöhtes 
Risiko besteht nicht. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mögli-
cherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Im Zusammenhang mit 
den Emissionen durch die 
Tierhaltung werden mögli-
che kumulierende Wirkun-
gen im Rahmen des Gut-
achtens der FIDES be-
rücksichtigt. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die weitere Flächenver-
siegelung (durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
bereits zulässig) führt zur 
Beeinträchtigung des 
örtlichen Kleinklimas. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 
Diese Flächen überneh-
men zukünftig die klimare-
levanten Funktionen. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung 
erfolgt der Einsatz moder-
ner Technik. Freiflächen 
werden gelockert und 
reaktiviert. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 
Diese Flächen überneh-
men zukünftig die klimare-
levanten Funktionen. 

 
Im Falle der Bebauung von Landschaftsräumen sind Umwelteinwirkungen aus ansteigender 
verkehrlicher Nutzung und allgemeiner Erwärmung aufgrund Überbauung und abnehmender 
Luftzirkulation zu erwarten. Vor dem Hintergrund der zukünftig möglichen Tierhaltungsanlage 
inkl. der zugehörigen Auslaufbereiche treten gegenüber dem bisherigen Zustand jedoch kei-
ne wahrnehmbaren kleinklimatischen Veränderungen ein. Tendenziell sind eher positive 
Wirkungen herauszustellen. 
 

2.b.5 Landschaft 

Es folgt eine Betrachtung des Schutzgutes Landschaft. Die folgende Tabelle stellt die rele-
vanten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kurz dar. 
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Tabelle 6: Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Landschaft 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Durch die Bautätigkeit wird 
temporär in das Land-
schaftsbild eingegriffen. 
Die geplante Stallanlage 
verändert das Land-
schaftsbild (durch den 
Ursprungsbebauungsplan 
an anderer Stelle im Be-
reich der Hofanlage be-
reits zulässig).  

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstrukturen). 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Überplanung von Acker-
flächen (Versiegelung, 
durch den Ursprungsbe-
bauungsplan an anderer 
Stelle im Bereich der 
Hofanlage bereits zuläs-
sig). Die Strukturgebenden 
Elemente im Raum blei-
ben erhalten. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstruktu-
ren).Diese sorgen für eine 
landschaftsgerechte Ein-
bindung des Plangebiets 
in das örtliche Land-
schaftsbildgefüge. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 
Die einschlägigen Werte 
der TA Luft werden einge-
halten. 

Irrelevant. Es erfolgte eine 
nachhaltige Aufwertung 
des Raumes (Grünland, 
extensiv genutzte Acker-
fläche, Heckenstruktu-
ren).Diese sorgen für eine 
landschaftsgerechte Ein-
bindung des Plangebiets 
in das örtliche Land-
schaftsbildgefüge. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturel-
le Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen), 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mögli-
cherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

 

2.b.6 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-
gen des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a & i BauGB) 

Das Wirkungsgefüge der Schutzgüter steht in enger Wechselwirkung untereinander. Stoff-
umwandlungsprozesse des Bodens beeinflussen die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, selbst 
lokalklimatische Besonderheiten oder Veränderungen wirken sich auf das Schutzgut Wasser, 
beispielsweise die Rate der Grundwasserneubildung aus. Die Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima / Luft sind selbst in einem be-
reits vorbelasteten Raum ständig gegeben. 
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Tabelle 7: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Plangebiet 
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Mensch  + + o o o - + o 

Pflanzen o  + + o o o ++ o 

Tiere o +  + o o o + o 

Boden o + +  o o o o o 

Wasser o o o +  o o o o 

Klima o + + o o  o + o 

Luft o + + o o +  + o 

Landschaft o ++ o o o + o  + 

Kultur- und 
Sachgüter 

o o o o o o o +  

- - stark negative Wirkung/ -negative Wirkung/ o neutrale Wirkung/ + positive Wirkung/ ++ sehr positive Wirkung 

 
Der als Intensivackerland bewirtschaftete Boden bewirkt, dass die Vegetationsbedeckung 
artenarm ist. Dementsprechend artenarm ist auch die Fauna. Der nährstoffreiche, gedüngte 
Boden begünstigt nitrophile Arten. Boden, Wasser als auch die auftretenden Arten und Bio-
tope sind im Bereich der bestehenden Bebauungen und Überprägungen sowie durch die 
Meliorationsmaßnahmen (Tiefenumbruch) bereits stark verändert worden. Versiegelungen 
bewirken eine Verminderung der Grundwasserneubildung. Eine Bebauung bewirkt einen 
Verlust von gewachsenen Bodenflächen, von landwirtschaftlichen Nutzflächen, von Lebens-
räumen und Nahrungshabitaten und veränderten Landschaftsbildern. Im Gegenzug erfolgt 
eine nachhaltige Aufwertung des Raumes (Grünland, extensiv genutzte Ackerfläche Arten-
schutzmaßnahme (vgl. Kapitel 2.c.1), Heckenstrukturen). Diese sorgen für eine landschafts-
gerechte Einbindung des Plangebiets in das örtliche Landschaftsbildgefüge. 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegen-
seitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhän-
ge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente 
des Naturhaushalts, die so genannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also 
ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefüge. 
 
Auf die Wechselwirkungen wurde z.T. bereits bei der Beschreibung der einzelnen Schutzgü-
ter eingegangen. Es bestehen direkte Beziehungen zwischen dem Boden, Oberflächenwas-
ser, Pflanzen und Tieren sowie zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser. 
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem Verlust der Funktio-
nen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch 
erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, während die Versickerung auf einem Großteil der 
Fläche unterbunden wird. Darüber hinaus führt grundsätzlich die Überbauung von Boden 
und die Beseitigung von Vegetation durch Versiegelung zu einem Eingriff gem. § 14 
BNatSchG. Auf der Basis des Ursprungsbebauungsplanes wäre eine Bebauung bereits jetzt 
grundsätzlich möglich. Im Rahmen dieser Änderung wird der Bauteppich verlegt und kleiner 
dimensioniert. Aufgrund der derzeitigen Nutzung des Gebietes sind die Umweltfolgen der 
möglichen Wechselwirkungen als gering zu beurteilen. Eine Verstärkung der erheblichen 
Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet 
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nicht zu erwarten. Die Auswirkungen auf die geschützten Tierarten wurden jedoch gesondert 
betrachtet. 
 
Ein möglicher Ausgleich der Wechselwirkungen wird durch die Anlage der Auslaufbereiche 
(Grünland) und eine extensive Ackerbrache (Feldlerche) sichergestellt. Ergänzend kann der 
Bereich eingegrünt werden. So ist in der Regel zu berücksichtigen, dass mit der Kompensa-
tion eines Schutzgutes bzw. mit ein und derselben Kompensationsmaßnahme auch ein Aus-
gleich für weitere Schutzgüter erreicht werden kann sowie umgekehrt eine Eingriffsmaßnah-
me meistens auch mehrere Schutzgüter beeinträchtigt.  
 
Multifunktionalität: Bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen ist generell darauf zu 
achten, dass diese multifunktional wirksam sind, dies bedeutet, dass eine Maßnahme nicht 
nur einem Schutzgut zugutekommt, sondern möglichst immer mehreren Schutzgütern 
gleichzeitig. Auch sollten die jeweiligen Maßnahmen nicht kleinteilig verstreut im Raum lie-
gen, sondern vorzugsweise als eine große Komplexmaßnahme ausgearbeitet werden, um 
eine besonders hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit auf kleiner Fläche zu erreichen. 
 

2.b.7 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

Auf Grund des Abstandes von über 2,5 km in westlicher Richtung und dazwischenliegender 
Waldbereiche sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

2.b.8 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt (gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 

2.b.8.1 Immissionen Landwirtschaft 

Entsprechend der Ausführungen des Immissionsschutztechnischer Bericht 
Nr. GS18079.2+3/01 der FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter sind keine erhebli-
chen Auswirkungen herauszustellen. 
 

2.b.9 Kulturgüter und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

Es sind keine Auswirkungen herausstellbar. 
 

2.c Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert verringert 
oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls 
geplante Überwachungsmaßnahmen 

2.c.1 Tiere 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind durchzuführen, um Gefährdungen von Tier- 
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 
 

 Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des 
Oberbodens) erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten 
(Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen 
von Bodenbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
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 Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen 
und Gräben erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Bra-
chen und Gewässer (insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Ge-
legen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 
 

Sofern es im Rahmen der Bauarbeiten doch zu Fäll- und Rodungsarbeiten kommen sollte, 
sind diese nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG), 
zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von gehölznutzenden Individuen, 
durchzuführen. 
 
Für die bodenbrütende Feldlerche wird zur Stärkung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität des Lebensraumes eine Sukzessions-Ackerbrache bereitgestellt, die im räumlich 
funktionalen Zusammenhang zur Vorhabensfläche steht. 
 

 Ausgleichsmaßnahme A1: Zum Ausgleich für die vorkommende Offenlandart Feldlerche 
ist eine 1 ha Sukzessions-Ackerbrache im räumlich funktionalen Zusammenhang in der 
Zeit vom 15.03. – 31.07. eines jeden Jahres bereitzustellen. 

 
Zur Anlage der Sukzessions-Ackerbrache gelten folgende Auflagen, die Details sind mit der 
UNB zu klären. Nach Absprache mit Herrn Sur kann er eine westlich der Planfläche gelege-
ne Fläche zur Verfügung stellen. Diese befindet sich in unmittelbarem Umfeld zum Feldler-
chen-Vorkommen und hat einen Abstand von rund 125 m zur Auslauffläche 
 
Jährliche Wechsel der Fläche sind möglich, solange die Fläche den Habitatansprüchen der 
Feldlerche gerecht wird. Die Ausgleichsfläche sollte über einen offenen Charakter verfügen 
und nicht an Waldbereiche und große Heckenstrukturen grenzen. Zudem sollte ein Abstand 
von 100 m zu Störquellen wie Siedlungs- und Hofbereiche und viel befahrenen Straßen ein-
gehalten werden. 

 
Abbildung 8: Lage der Ausgleichsfläche 
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 Anlage von ca. 1,0 ha Sukzessions-Ackerbrache auf derzeitigem Ackerstandort. 

 Die Fläche wird jährlich nach einer flachen Bodenbearbeitung (Grubbern) im Frühjahr (bis 
zum 15.03. unter Berücksichtigung der Vermeidung von Bodenschäden) der Selbstbegrü-
nung überlassen. 

 keine Einsaat von Kulturarten vom 15.03. bis 31.07., 

 bei Bedarf Einsaat von Feldfrüchten (bis maximal 1,0 m Wuchshöhe) vor dem 15.03. in 
mindestens doppeltem Saatreihenabstand, ansonsten Selbstbegrünung der Fläche, 

 Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Zeitraum vom 15.03. bis 31.07. 

 Keine Düngung (kein Aufbringen von Gülle, Jauche, Klärschlamm sowie Dungstoffen aus 
Geflügeltierhaltung) im Zeitraum vom 15.03. bis 31.07. 

 
Anforderungen an die Pflege und Entwicklung: 

 Weitere Pflegemaßnahmen, z.B. zur Bekämpfung von Problemkräutern, nur nach Ab-
sprache mit der UNB (Priorität hat die punktuelle mechanische Bekämpfung; in Ausnah-
mefällen ist der Einsatz von chemischen Mitteln punktuell und selektiv nach Abstimmung 
mit der UNB zulässig). 

 Befahren der Brache verhindert eine gute Entwicklung und muss unterlassen werden. 
 
Die Maßnahme dient vorrangig zur Steigerung der Attraktivität als Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten der Feldlerche. Die Anlage einer Acker-Sukzessionsbrache ermöglicht eine unge-
störte Brut und bietet gute Brutplatzmöglichkeiten in lückig aufwachsender Vegetation. Eine 
Gefährdung durch landwirtschaftliche Bearbeitung ist ausgeschlossen, so dass eine Steige-
rung des Schlupferfolgs und eine Minimierung von Störungen zu erwarten sind. Weiterhin 
wird durch die lückig aufwachsende Vegetation Raum zur Nahrungssuche geschaffen, so 
dass die Fortbewegung der adulten und juvenilen Feldlerchen in der Fläche verbessert und 
der Bruterfolg erhöht werden kann. 
 
Die Anlage eines detaillierten Maßnahmenplans und eine fachgerechte, eventuell mit einem 
Monitoring begleitete Umsetzung der Maßnahmen werden empfohlen. 
 
Die ökologische Funktion dieser Maßnahme ist laut Leitfaden der EU-Kommission zum 
strengen Artenschutz (Europäische Kommission 2007, Kap. II - Rn. 74) eindeutig nachzu-
weisen. Es gilt mit einem angemessenen Aufwand die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme 
durch Funktions- und Stabilitätsnachweis zu bestätigen. 
 

2.c.2 Pflanzen, Biotoptypen, Kompensation 

Da im Plangebiet kein zusätzlicher Eingriff herausgestellt werden kann und zusätzlich eine 
Aufwertung des Landschaftsraumes erfolgt (Grünland, extensive Ackernutzung, Hecken-
pflanzungen), bedarf es keiner zusätzlichen extern gelegenen Ersatzfläche. 
 

2.c.3 Fläche und Boden 

Generell gilt vor dem Hintergrund des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes die Versiege-
lung und somit den Flächenverbrauch auf ein absolut notwendiges Maß zu beschränken. 
Des Weiteren sind versiegelte Bereiche im möglichen Umfang zu entsiegeln, zu lockern und 
eine Wiedernutzbarkeit herzustellen. 
 
Da im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 der „Überbaubare Bereich“ 
zwar verlegt, jedoch um 1.181 m² verkleinert wird, kann faktisch von einer Entsiegelung ge-
sprochen werden. Mit Blick auf das geplante Vorhaben wird zudem Acker in Grünland (Auf-
wertung der Auslaufflächen für die Legehennen von 1 WE/m² auf 2 WE/m²) umgewandelt. 
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Somit kann im Rahmen dieser Änderung kein Eingriff herausgestellt werden. Weiterhin wird 
jährlich 1,0 ha Acker als Extensivacker bewirtschaftet. Die landschaftsgerechte Eingrünung 
entzieht dem landwirtschaftlichen Betrieb weitere Produktionsfläche. 
 

2.c.4 Wasser 

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
 

2.c.4.1 Grundwasser 

Im Rahmen dieser Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 nicht notwendig. Positiv auf das 
Grundwasser wirken sich die mit einem Grünland vergleichbaren Auslaufflächen für die Le-
gehennen, der Ausgleich für die Feldlerche (vgl. saP) sowie die Heckenstrukturen aus. 
 

2.c.4.2 Oberflächengewässer / anfallendes Oberflächenwasser 

Im Rahmen dieser Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 nicht notwendig. Positiv auf das 
Grundwasser wirken sich die mit einem Grünland vergleichbaren Auslaufflächen für die Le-
gehennen sowie der Ausgleich für die Feldlerche (vgl. saP) aus. 
 
Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Gewässer zweiter Ordnung zugeführt wer-
den, ist hierfür frühzeitig unter Beteiligung des örtlichen Unterhaltungs- und Landschaftspfle-
geverbandes eine entsprechende Erlaubnis zu beantragen. Das NWG bzw. das WHG in ih-
ren jeweils aktuellen Fassungen sind zu beachten. 
 

2.c.5 Luft und Klima 

Die entstehenden Grün- und Freiflächen im Plangebiet können Teilfunktionsverluste durch 
positive kleinklimatische Wirkungen (u. a. Flächen relativer Luftruhe, ausgeglichenerer Ta-
gesgang der Lufttemperatur) kompensieren. 
 

2.c.6 Landschaft 

Aufgrund des engen Bezugs zur bestehenden Hofstelle nicht notwendig, jedoch sind 
Pflanzmaßnahmen im Vorhabenbereich grundsätzlich möglich. 
 

2.c.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

In die Planunterlagen sollte ein Hinweis auf die Meldepflicht von möglichen Bodenfunden 
aufgenommen werden. 
 

2.d Anderweitige Planungsmöglichkeiten; Gründe für die getroffene Wahl 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen aufgrund der Ausführungen in der Begrün-
dung nicht in Frage. Ein bestehender betrieblicher Ansatz wird weiterentwickelt. 
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Standort 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen aufgrund der Ausführungen in der Begrün-
dung nicht in Frage. Die Vorhabenplanung findet hofnah statt. Eine verkehrliche Anbindung 
zur Vorhabenfläche ist vorhanden. Es wird herausgestellt, dass das geplante Vorhaben 
i.V.m. den Grundzügen des Bebauungsplanes Nr. 200 „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ 
vereinbar ist. 
 
Planinhalt 
Die Gründe für die Festsetzung zur geänderten überbaubaren Fläche sind der Begründung 
zur 5. Änderung zu entnehmen. 
 

2.e Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund 
der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura 
2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, Kultur- und sonstige 
Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j) 

Eine Anfälligkeit der nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bzw. Nr. 2e der Anlage 1 zum BauGB ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
 

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ANLAGE 1 ZIFF 3 ZUM BAUGB) 

3.a Beschreibung von technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung (Ziff. 3a) Anlage 1 BauGB) 

Umweltbericht / Eingriffsregelung 
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde dieser Umwelt-
bericht einschließlich Eingriffsbetrachtung erstellt, der fachlich auf den Landschaftsrahmen-
plan und eine flächendeckende Biotoptypenkartierung zurückgreift und sich in der Bilanzie-
rung auf die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des Nie-
dersächsischen Städtetages (Stand 2013) beruft. Alle weiteren Punkte wurden verbal- argu-
mentativ unter Berücksichtigung vorhandener Daten und Vergleichswerte abgearbeitet. Für 
die Biotoptypenkartierung wurde der „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ 
(Stand Juni 2016 (NLWKN 2016)) verwendet. In Bezug auf den Artenschutz wurde die in der 
saP beschriebene Vermeidungsmaßnahme in die Planunterlagen aufgenommen. 
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
In Bezug auf schutzrelevante Arten wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf 
der Basis von methodischen avifaunistischen Erfassungen durchgeführt und als Anlage den 
Planunterlagen beigefügt. 
 
Immissionsschutzgutachten (Geruch, Staub, Bioaerosole, Ammoniak/Stickstoff), 
FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter, Lingen, 23.01.2019 
Um nachzuweisen, dass im Plangebiet keine unzulässigen Immissionsrichtwerte aus der 
Tierhaltung überschritten werden, wurde dieses Gutachten erstellt.  
 
Schwierigkeiten bei der Erhebung 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleichwohl 
beruhen viele weitergehende Angaben, wie z. B. die Beeinträchtigung lokalklimatischer Ver-
hältnisse durch die Bebauung, auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. So können 
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einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute nicht eindeutig 
beschrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht entwickelt wurden. 
 
Weiterhin besteht die Schwierigkeit ein komplexes Wirkungsgefüge in kompakter Form dar-
zustellen. Bis zum Abschluss des Verfahrens können sich durch eingehende Stellungnah-
men neue Fragestellungen ergeben, die entsprechend ihrer Wertigkeit in diesen Umweltbe-
richt eingearbeitet werden. 
 

3.b Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen 

Die Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen (hier für den Artenschutz) wird durch die Ge-
meinde nach Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung, nach der Fertigstellung sowie im 
dritten Jahr nach der Fertigstellung der Maßnahmen überprüft. Ggf. werden in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde ergänzende Maßnahmen festgesetzt. 
 
Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behör-
den verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteili-
ge Umweltauswirkungen zu informieren. 
 
Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umwelt-
überwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bun-
desbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie gege-
benenfalls weiteren Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten, erkannt werden. Besondere 
Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen. 
 

3.c Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan Nr. 200 „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ ist am 15.02.2013 rechts-
kräftig geworden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden in diversen Gesprächen mit 
den betroffenen Landwirten, dem Landvolk und der Landwirtschaftskammer Baufenster erar-
beitet, die eine potenzielle Entwicklungsmöglichkeit berücksichtigen sollten. Innerhalb dieser 
Baufenster können zukünftige Tierhaltungsanlagen der Landwirte umgesetzt werden. Ziel 
war es unter anderem, im gesamten Gemeindegebiet die größtmögliche Berücksichtigung 
der Belange der Tierhaltungsbetriebe unter dem Aspekt der Existenzsicherung sowie der 
Planungssicherheit und Gleichbehandlung für die Betriebe zu gewährleisten. Zudem sollte 
eine vorbeugende Planung zur Unterbindung einer weiteren Zersiedelung der noch vorhan-
denen freien Landschaft erfolgen. 
 
Ein entsprechendes Baufenster wurde auch für den landwirtschaftlichen Betrieb „Zur Schleu-
se 23“ abgestimmt. Hierbei handelt es sich um das Baufenster Nr. 178. 
 
Der Betriebsinhaber hat bei der Gemeinde die Änderung dieses Baufensters beantragt. Für 
den Familienbetrieb steht eine Neuausrichtung, in Form einer Errichtung eines Bio-
Legehennen-Stalls mit knapp 15.000 Legehennen in Freilandhaltung an. 
 
Durch die Veränderung der Haltungsart wird eine Auslauffläche um den Legehennenstall 
erforderlich, die maximale Entfernungswege einzuhalten hat. Aufgrund dieser Auslauffläche 
wird es erforderlich, das Baufenster entsprechend zu ändern, damit der Legehennenstall 
errichtet werden kann. Das Baufenster wird im Rahmen dieser Anpassung um 1.181 m² ver-
kleinert. 
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Als zu untersuchende Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die mit dieser 
Bebauungsplanänderung vorbereitet werden, sind zu nennen: 
 

 der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung, 

 damit verbunden ein erhöhter Oberflächenabfluss und 

 eine verringerte Grundwasserneubildungsrate sowie  

 die Veränderung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen, 

 Immissionen (Tierhaltung) 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft (einschließlich Bodenversiegelung und Veränderung 
der Lebensräume von Tieren und Pflanzen) werden im Umweltbericht unter Berücksichti-
gung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben ermittelt und bewertet. Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich werden im Umweltbericht dokumentiert. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich durch die Gebietsentwicklung keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 

3.d Referenzliste der Quellen (Ziff. 3d) Anlage 1 BauGB) 

Literatur und Quellen 

DRACHENFELS, O. v. (2016): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter 

besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der 

Lebensraumtypen von Anhang I der FF-Richtlinie. Naturschutz Landschaftspflege 
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DRACHENFELS, O. v. (2012): Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen – 

Regenerationsfähigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhängigkeit, Nährstoffempfindlichkeit, 

Gefährdung - Informationsdienst des Naturschutz Niedersachsen 32. Jg. Nr. 1 1-60, 

Hannover 

LANDKREIS EMSLAND (2001): Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Emsland 

LANDKREIS EMSLAND (2010): Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
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Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), aktuelle 

Fassung 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), aktuelle Fassung 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), aktuelle 

Fassung 

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I 
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vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert worden ist 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2585), aktuelle Fassung 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI.  S. 104) 

Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) vom 19. Februar 1999, aktuelle 

Fassung 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes vom 26. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 135)  

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 

21. März 2002 (Nds. GVBl. S. 112), aktuelle Fassung 

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) vom  

30. April 2007 (Nds. GVBI. Nr. 13/2007 S. 179), aktuelle Fassung 

Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) vom 

6. Dezember 2017 (Nds. GVBI. S. 456), aktuelle Fassung 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. Nr.5/2010 

S. 64), aktuelle Fassung 

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), aktuelle Fassung 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie, VogelSch-RL) (ABl. Nr. L 103 S. 1), aktuelle 

Fassung 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie, FFH-RL) (ABl. 

Nr. L 206 S. 7), aktuelle Fassung 

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Ausgabe Dezember 2006 
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Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom  

26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), aktuelle Fassung 

 
Hinweise auf Internet-Adressen 

Server des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) / NIBIS-Kartenserver 

http://nibis.lbeg.de 

Server des Landesamtes für Geobasisinformation und Landvermessung Niedersachsen 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/  

Server des Bundesumweltministeriums 

http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de 

http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik /doc/5698.php 

http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/laerm/index.htm 

 

 

Dieser Umweltbericht wurde von der regionalplan & uvp planungsbüro p. stelzer GmbH 

erarbeitet. 

 

Freren, 04.03.2019   i.a. ________________________ 

                   (regionalplan & uvp) 
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